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Innovationsfonds des Landessportverbandes Schleswig-Holstein 

 

Ausschreibung 2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch in diesem Haushaltsjahr stehen Mittel für einen Innovationsfonds zur Förderung der Arbeit 

der Mitgliedsorganisationen und des Landessportverbandes (LSV) zur Verfügung. Wegen des 

großen Erfolges des Innovationsfonds, der 2013 erstmalig aufgelegt wurde, und der großen 

Nachfrage der Verbände hat der LSV-Vorstand beschlossen, die Höhe der Mittel der Nachfra-

gesituation anzupassen.  

Der Fonds unterstützt auch in diesem Jahr Maßnahmen der Kreissportverbände, Landes- und 

Sportfachverbände sowie des LSV.  

 

Projektanträge an den Innovationsfonds müssen sich durch folgende Kriterien auszeichnen: 

 

 Neukonzeption mit Innovationscharakter bzw. substantielle Weiterentwicklung  

   bestehender Konzepte 

 Nachhaltige Wirkung 

 Transferwert (verbandsintern und/oder für andere Verbände) 

 

 

 

Partner und Förderer des 

LSV_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 
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Thomas Niggemann  

Tel.: 0431/6486-167 

Fax: 0431/6486-292 

E-Mail: thomas.niggemann@lsv-sh.de 
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Weitere Informationen rund um die Anträge für den Innovationsfonds sowie das Antragsformu-

lar stehen Ihnen als Download auf der LSV-Homepage zur Verfügung. Beachten Sie die abge-

änderte Form des Antrages. Dieser kann heruntergeladen und digital ausgefüllt bzw. bearbeitet 

werden.  

 

Der finanzielle Förderrahmen ist pro Projekt auf maximal 5.000,00 Euro begrenzt. Ein Eigenan-

teil des Antragstellers an der Finanzierung ist nicht erforderlich. Es können Projektkosten gel-

tend gemacht werden, die in der Zeit zwischen dem 20. Juni 2020 und dem 31. August 2021 

angefallen sind. Bitte reichen Sie den Abschlussbericht und die Projektabrechnung (Belege) 

bis zum 31.10.2021 ein. 

 

Jeder Verband kann mehrere Anträge pro Förderperiode einreichen, die Anträge müssen sich 

allerdings thematisch deutlich voneinander unterscheiden. 

 

Anträge auf Förderung aus Mitteln des Innovationsfonds 2020 sind bis zum 31. August 2020 

an den LSV zu richten. Dieser entscheidet Ende September 2020 über die Projektanträge und 

die Vergabe der Mittel. 

 

Ansprechpartner im LSV ist der Geschäftsführer Vereins-, Verbandsentwicklung/Breitensport, 

Herr Thomas Niggemann (Tel. 0431/6486-167 oder -143, thomas.niggemann@lsv-sh.de , 

Homepage www.lsv-sh.de ). Er steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Niggemann 

Geschäftsführer 
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